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Regeste

Berufliche Vorsorge (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Vorinstanz
vom 23. März 2005, welcher ohne Zweifel eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021) darstellt.

E. 1.2
Beschwerden gegen Verfügungen der BVG-Aufsichtsbehörden beurteilte bis zum 31.
Dezember 2006 die Eidgenössische Beschwerdekommission BVG (Art. 74 Abs. 2 Bst. a
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge [BVG, SR 831.40] in der in jenem Zeitpunkt geltenden Fassung). Per 31.
Dezember 2006 wurde die Eidgenössische Beschwerdekommission BVG durch das
Bundesverwaltungsgericht abgelöst, das seine Tätigkeit am 1. Januar 2007 aufgenommen
und - sofern seine Zuständigkeit gegeben ist - die Beurteilung der in diesem Zeitpunkt
hängigen Rechtsmittel übernommen hat; die Beurteilung erfolgt nach neuem
Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]).

E. 1.3
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als
Vorinstanzen gelten die in Art. 33 VGG genannten Behörden. Zu den beim
Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Aufsichtsbehörden
im Bereiche der beruflichen Vorsorge (Art. 74 Abs. 1 BVG in der ab dem 1. Januar 2007
geltenden Fassung, in Verbindung mit Art. 33 lit. i VGG). Eine Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt in casu nicht vor.

E. 1.4
Die Beschwerdelegitimation im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt
sich nach Art. 48 VwVG (vgl. Art. 37 VGG). Danach ist zur Beschwerde berechtigt, wer
vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme
erhalten hat (Abs. 1 Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Abs. 1
Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Abs. 1
Bst. c). Diese Voraussetzungen sind beim Beschwerdeführer erfüllt.

E. 1.5



Die Beschwerde erfolgte innert Frist (Art. 50 VwVG) und formgerecht (Art. 52 VwVG).
Auch der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgerecht einbezahlt. Auf die Beschwerde ist
daher einzutreten.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht
eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 VwVG). Eine
Einschränkung in diesem Sinne liegt nicht vor, da die Vorinstanz zwar als kantonale
Behörde, nicht aber als Beschwerdeinstanz verfügt hat.

E. 3.1
Gemäss Art. 61 Abs. 1 BVG hat jeder Kanton eine Behörde zu bezeichnen, welche die
Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz auf seinem Gebiet beaufsichtigt. Die Aufsichtsbehörde
wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen die gesetzlichen Vorschriften einhalten,
indem sie unter anderem die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit
den gesetzlichen Vorschriften prüft (Art. 62 Abs. 1 lit. a BVG). Die Aufsichtsbehörde ist
befugt, Massnahmen zur Behebung von Mängeln zu treffen (Art. 62 Abs. 1 lit. d BVG).

E. 3.2
Nach Lehre und Rechtsprechung kann der am Einschreiten der Stiftungsaufsichtsbehörde
Interessierte auf dem Beschwerdeweg an diese Behörde gelangen. Die Beschwerde nach
Art. 61 ff. BVG ist ein vollwertiges Rechtsmittel, das dem Einzelnen einen Anspruch auf
einen Entscheid einräumt, und nicht bloss eine Aufsichtsbeschwerde im eigentlichen Sinne,
die keinen Anspruch auf einen Entscheid einräumt (BGE 112 Ia 180 E. 3d mit weiteren
Hinweisen; Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter
BVG-Aufsichtstätigkeit, Zürich 1996, S. 52; HANS MICHAEL RIEMER, GABRIELA
RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl., Bern
2006, S. 164).

E. 4.1
In diesem Sinne gelangte der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren mit seiner
Eingabe vom 20. September 2004, welche er als "Stiftungsaufsichtsbeschwerde"
bezeichnete, an die Vorinstanz als Aufsichtsbehörde der beiden Beschwerdegegnerinnen.
Dabei beantragte er Folgendes: "1. Es sei mit geeigneten aufsichtsrechtlichen Mitteln
sicherzustellen, dass die Beschwerdegegnerinnen die im Rahmen der Ausgliederung der
V._______AG aus der C._______AG von der Beschwerdegegnerin 1 zur
Beschwerdegegnerin 2 transferierten Destinatäre (insbesondere auch den
Beschwerdeführer) betreffend der Zuteilung freier Stiftungsmittel gleich behandeln und
dass dabei auch den neu bei der Beschwerdegegnerin 2 Versicherten per 31. Dezember
2000 - sei es von der Beschwerdegegnerin 1, der Beschwerdegegnerin 2 oder beiden - freie
Stiftungsmittel zugeteilt werden. 2. Der Beschwerdeführer sei zu den geplanten
Massnahmen vor deren Erlass anzuhören. 3. Unter o/e-Kostenfolge zu solidarischen Lasten
der Beschwerdegegnerinnen." An diesen Anträgen hält der Beschwerdeführer auch im
vorliegenden Verfahren in seiner Beschwerde vom 28. April 2005 sinngemäss fest (act. B
3). Der Beschwerdeführer rügt eine Ungleichbehandlung der Destinatäre in der am 31.
Dezember 2000 vollzogenen Verteilung der freien Mittel durch die Beschwerdegegnerin 1
aufgrund der per 31. Dezember 1999 beschlossenen Teilliquidation. Konkret beanstandet



er, dass dem Abgangsbestand d.h. den Destinatären der Beschwerdegegnerin 1, welche per
31. Mai 2000 kollektiv in die Beschwerdegegnerin 2 übergetreten sind, freie Mittel nicht
mitgegeben wurden, auf welche sie Anrecht hätten, weil sie diese während ihrer
Versicherungszeit bei der Beschwerdegegnerin 1 erarbeitet hätten. Dies betreffe die
Perioden "ganzes Jahr 1999" und "Januar bis Mai 2000". Von diesen Mitteln würde der
Fortbestand im Rahmen der per 31. Dezember 2000 beschlossenen Verteilung deshalb zu
Unrecht profitieren. Diese freien Mittel seien deshalb, insoweit sie in diesen Perioden
erarbeitet worden seien, durch die Beschwerdegegnerin 1 dem Abgangsbestand
nachträglich zu verteilen. Die Rügen des Beschwerdeführers zielen damit auf den
Verteilungsplan über die freien Mittel der Beschwerdegegnerin 1 im Rahmen der per 31.
Dezember 1999 beschlossenen Teilliquidation.

E. 4.2
Die Vorinstanz ist in der angefochtenen Verfügung auf die Rügen des Beschwerdeführers
bezüglich der Beschwerdegegnerin 1 nicht eingetreten (act. B2 Dispositivziffer 1). Dies mit
der Begründung, die Teilliquidation und damit die Verteilung der freien Mittel sei per 31.
Dezember 1999 (Stichtag) vollzogen worden. Diese seien - einschliesslich Verzugszins - an
die Beschwerdegegnerin 2 überwiesen worden. Pendent sei einzig noch ein Anteil freier
Mittel, über welchen das Bundesgericht in einem anderen, zur Zeit noch hängigen
Verfahren zu befinden habe. Der Beschwerdeführer sei am Stichtag aus der
Beschwerdegegnerin 1 ausgetreten. Insoweit er Forderungen per 31. Dezember 2000
geltend mache, fehle dem Beschwerdeführer die Destinatäreigenschaft. Soweit der
Beschwerdeführer Ansprüche auf zusätzliche freie Mittel aus dem Jahr 1999 geltend
mache, bilde diese Frage Gegenstand des vor Bundesgericht hängigen Verfahrens, zu
welchem sich die Vorinstanz nicht äussern könne.

E. 5.1
Bezüglich der Beschwerdegegnerin 1 ist Streitgegenstand und im vorliegenden Verfahren
zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht auf die Aufsichtsbeschwerde nicht eingetreten ist
(vgl. Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung).

E. 5.2
Wie die Vorinstanz darlegt, war die Beurteilung der Teilliquidation der
Beschwerdegegnerin 1 Gegenstand eines anderen Beschwerdeverfahrens.
Anfechtungsgegenstand bildete dabei die vorinstanzliche Verfügung vom 10. Januar 2002,
mit welcher die Vorinstanz die Teilliquidation festgestellt und den Verteilungsplan über die
freien Mittel genehmigt hatte (vgl. Sachverhalt Bst. B). Eine hiergegen erhobene
Beschwerde wies die Eidgenössische Beschwerdekommission mit Urteil vom 7. Mai 2004
(BKBVG 891/02) ab. Dieses wurde mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 13. August
2004 beim Bundesgericht angefochten (2A.451/2004). Mit Urteil vom 9. Juni 2005 wies
das Bundesgericht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab und bestätigte die
vorinstanzliche Verfügung als rechtmässig. Das Bundesgericht hat in seinem Urteil
erwogen, dass die Voraussetzungen für eine Teilliquidation im vorinstanzlichen Verfahren
zu Recht bejaht worden seien und dass der Stichtag gemäss Reglement der
Beschwerdegegnerin (gemeint ist vorliegend die Beschwerdegegnerin 1) auf den 31.
Dezember 1999 falle, obschon die Veräusserung erst per 31. Mai 2000 erfolgt sei (vgl. E.
2.3). Massgebend für die Verteilung der freien Mittel sei einzig der Stichtag der
Teilliquidation (vgl. E. 3). Bezüglich der an die Beschwerdegegnerin 2 zu übertragenden



freien Mittel des Abgangsbestands sei die Beschwerdegegnerin 1 unter dem Gesichtspunkt
des Gleichbehandlungsgebots korrekt verfahren (E. 6).

E. 5.3
Rückblickend, auf den Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung gesehen,
präsentierte sich die Rechtslage anders, als von der Vorinstanz angenommen: So stand die
Rechtmässigkeit der gesamten Teilliquidation und nicht bloss des Teilaspekts der freien
Mittel in Frage. Ebenso stand nicht fest, dass der Beschwerdeführer nach dem Stichtag
nicht mehr Destinatär der Beschwerdegegnerin 1 sei. Zu beurteilen war zudem die Eingabe
des Beschwerdeführers vom 12. Juni 2001, welche sich, wie erwähnt, gegen den
Verteilungsplan über die freien Mittel der Beschwerdegegnerin 1 im Rahmen der per 31.
Dezember 1999 beschlossenen Teilliquidation richtete (vgl. vorne E. 4.1 in fine). Über
diese hatte die Vorinstanz gemäss Urteil der Eidgenössischen Beschwerdekommission
BVG vom 3. Juni 2004 "noch nicht in Form einer anfechtbaren Verfügung entschieden"
(vgl. Urteil E. 3b in fine). Am Stichtag der Teilliquidation war der Beschwerdeführer somit
jedenfalls Destinatär der Beschwerdegegnerin 1. Damit waren die von der Vorinstanz
dargelegten Gründe für ihren Nichteintretensentscheid nicht gegeben und erfolgte dieser
daher zu Unrecht. Somit müsste die angefochtene Verfügung grundsätzlich zur Ausfällung
eines materiellen Entscheids an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.

E. 5.4
Der genannte höchstrichterliche Entscheid erfolgte zeitlich im Verlauf des vorliegenden
Verfahrens. Materiell wurde insbesondere über die vom Beschwerdeführer vorgebrachten
Rügen betreffend die Beschwerdeführerin 1 entschieden. Da mit diesem Urteil die
vorinstanzliche Verfügung vom 10. Januar 2002 bestätigt wurde, ist es der Vorinstanz
jedoch nicht mehr möglich, darauf zurückzukommen, zumal keine geänderten Verhältnisse
geltend gemacht wurden (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 162, Rz 444, Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl.,
Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1025, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.],
VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, N. 14 zu Art.
58 VwVG). Damit ist das aktuelle Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers an der
Beurteilung seiner Rügen betreffend die Beschwerdegegnerin 1 im Verlauf des
vorliegenden Verfahrens dahingefallen, sodass einerseits von einer Rückweisung an die
Vorinstanz abzusehen und anderseits seine Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht
in diesem Umfang gegenstandslos geworden ist und ohne materielles Urteil als erledigt
abgeschrieben wird (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983,
S. 154).

E. 6.1
Der Beschwerdeführer bringt vor, die für den Abgangsbestand auf den Stichtag der
Teilliquidation ausgeschiedenen Mittel seien erst Ende Mai 2002 mit dem faktischen
Übertritt des Abgangsbestandes in die Beschwerdegegnerin 2 übertragen worden. In dieser
Übergangszeit habe die Beschwerdegegnerin 1 aus diesen Mitteln Vermögenserträge
erwirtschaftet, zu denen der Abgangsbestand beigetragen habe. Daher gehe es nicht an, dass
dieser nicht in diesem Umfang bei der Beschwerdegegnerin 2 auch an der per 31. Dezember
2000 beschlossenen Gewinnverteilung der Beschwerdegegnerin 1 partizipieren könne. Der
Beschwerdeführer erblickt darin eine Ungleichbehandlung der Destinatäre.



E. 6.2
Ob und inwieweit wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag bis zur effektiven Übertragung
der Mittel zu berücksichtigen sind, obliegt den Betroffen im Rahmen der Teilliquidation zu
regeln. Eine solche Möglichkeit wurde im Übrigen in Art. 27h Abs. 4 BVV 2, in seiner
Fassung gemäss 1. BVG-Revision, in Kraft vom 1. Januar 2005 bis 31. Mai 2009,
ausdrücklich gewährt. Eine Verpflichtung dazu, wie dies der Beschwerdeführer wahrhaben
will, bestand bis zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung (23. März 2005) nicht. Im
vorliegenden Fall ist eine entsprechende Regelung laut Bericht zur Teilliquidation per 31.
Dezember 1999 (act. B 48) erfolgt. So ist dem Bericht nämlich zu entnehmen, dass die nach
dem Stichtag auf den 31. Mai 2000 vorgesehene Veräusserung des Polymerbereichs
dahingehend berücksichtigt wurde, als die Deckungskapitalien und der sich daraus
ergebende Anteil der freien Mittel von 17,66 % der betroffenen Versicherten auf letzteren
Zeitpunkt hin (und nicht auf den Stichtag der Teilliquidation) berechnet wurden. Somit
wurde diese Übergangszeit in Form eines höheren Anteils an freien Mittel als per Stichtag
berücksichtigt. Die Interessen des Abgangsbestandes wurden damit auch bezüglich dieser
Übergangszeit abgegolten, sodass von einer Ungleichbehandlung der Destinatäre, wie vom
Beschwerdeführer gerügt, nicht die Rede sein kann. Aus dem besagten Bericht geht
schliesslich hervor, dass die dem Abgangsbestand zugeteilten Ansprüche, einschliesslich
der freien Mittel, der Beschwerdegegnerin 2 kollektiv zu übertragen waren (vgl. Bericht
Anhang Ziff. 2). Somit ist es Sache der Beschwerdegegnerin 2 zu bestimmen, wie sie diese
Mittel nach Massgabe ihrer Statuten und Reglemente verwenden will.

E. 6.3
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beschwerdegegnerin 2 habe eine Zusicherung
abgegeben, wonach für die Destinatäre während 3 Jahren die selben Leistungen wie in der
Beschwerdegegnerin 1 gelten würden. Daraus leitet der Beschwerdeführer auch die
Verpflichtung ab, freie Mittel zu verteilen, sofern solche vorhanden sind. Eine
entsprechende Zusicherung ist nicht aktenkundig und wurde auch von keiner Partei - auch
vom Beschwerdeführer nicht - dargetan. Die Beschwerdegegnerin 2 führt in ihrem
Schreiben an den Beschwerdeführer vom 27. Februar 2001 (act. B 21/4) hierzu lediglich
aus: "..die bei der Gründung von V._______ (Juni 2000) eingegangene Verpflichtung
bedeutet, dass der Leistungsstand der V._______-Versicherungsnehmer drei Jahre lang
mindestens auf dem Niveau vom 1. Juni 2000 gehalten werden muss. Dies bedeutet
allerdings nicht, dass die V._______-Pensionskasse ihre Leistungen über drei Jahre hinweg
an die Leistungen der Pensionskasse der C._______ angleichen muss." Die Vorinstanz
macht denn auch zu Recht geltend, dass sich diese Leistungszusage auf die
reglementarischen Ansprüche der Versicherten beziehe und nicht auf die Verteilung von
freien Mitteln, welche ausschliesslich im Ermessen des Stiftungsrates liege. Deshalb lässt
sich daraus nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers ableiten.

E. 6.4
Somit bestand für die Beschwerdegegnerin 2 im Rahmen der Teilliquidation keine
Rechtspflicht, per 31. Dezember 2000 freie Mittel für den ehemaligen Abgangsbestand der
Beschwerdegegnerin 1 zu verteilen, analog der vorgenommenen Gewinnverteilung der
Beschwerdegegnerin 1. Daher braucht auch nicht, wie vom Beschwerdeführer verlangt,
geprüft zu werden, ob für die Beschwerdegegnerin 2 eine solche in Anbetracht deren
Deckungsgrades überhaupt möglich war.



E. 6.5
Insoweit der Beschwerdeführer schliesslich von der Beschwerdegegnerin 1 eine
Beteiligung des ehemaligen Abgangsbestandes an deren Gewinnverteilung per 31.
Dezember 2000 verlangt, sind im Rahmen der zu berücksichtigenden Ereignisse nach dem
Stichtag keine Parteivereinbarungen aktenkundig, und werden vom Beschwerdeführer im
Übrigen auch nicht geltend gemacht. Deshalb muss eine entsprechende Rechtspflicht der
Beschwerdegegnerin 1 verneint werden.

E. 7
Zusammenfassend ergibt sich nach dem Gesagten, dass die Vorinstanz, wie in ihrem
angefochtenen Entscheid zu Recht dargelegt, keinen Anlass hatte, die vom
Beschwerdeführer verlangten aufsichtsrechtlichen Massnahmen gegenüber den
Beschwerdegegnerinnen zu ergreifen, insoweit sie überhaupt die Möglichkeit dazu hatte.
Die Rügen des Beschwerdeführers sind deshalb unbegründet und die Beschwerde ist
abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abgeschrieben wird.

E. 8.1
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer gemäss Art. 63
Abs. 1 VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
(VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 2'500.-- festgelegt und mit dem
am 15. November 2005 geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

E. 8.2
Gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise
obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr
erwachsene Kosten zusprechen. Allerdings steht der obsiegenden Vorinstanz gemäss Art. 7
Abs. 3 VGKE keine Parteientschädigung zu. Dasselbe gilt für die Beschwerdegegnerin 1
und die Beschwerdegegnerin 2; denn das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute
Bundesgericht) hat mit Urteil vom 3. April 2000 erwogen, dass Trägerinnen oder
Versicherer der beruflichen Vorsorge grundsätzlich keinen Anspruch auf
Parteientschädigung haben (BGE 126 V 149 E. 4), eine Praxis, welche das
Bundesverwaltungsgericht (sowie früher die Eidgenössische Beschwerdekommission
BVG) in ständiger Rechtsprechung auch im Rahmen von Aufsichtsstreitigkeiten analog
anwendet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-3914/2007 vom 23. April 2009 E.
6.2). Im vorliegenden Fall gibt es keinen Grund, von dieser Regel abzuweichen, so dass der
Beschwerdegegnerin 1 und der Beschwerdegegnerin 2 keine Parteientschädigung
zugesprochen wird.
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